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Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 20.08.2020 Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung) 01.09.2020 N

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung) 16.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:
Auf der Grundlage des § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
sowie des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) wird durch die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
nachfolgender Beschluss gefasst:

1. Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt den Planentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee 
Cammin“ der Stadt Burg Stargard. 
Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag wird 
in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet 
Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ der Stadt Burg Stargard mit der Begründung einschl. 
Umweltbericht und Artenschutzbeitrag sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und 
die betroffenen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. 
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind ortsüblich bekannt zu machen, ebenso im 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet.

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu 
dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einschl. Umweltbericht und 
Artenschutzfachbeitrag einzuholen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 



Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet 
Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ der Stadt Burg Stargard  unberücksichtigt bleiben 
können und ein Antrag nach § 47 der VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Sachverhalt:
Der vorliegende Entwurf dient zur Durchführung des Verfahrens. Der Geltungsbereich des 
neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser 
„Birkenallee Cammin“ überlagert den Geltungsbereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum Cammin“ vollständig. 
Mit dieser vollständigen Überlagerung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ mit dem Geltungs-
bereich des seit dem 24.12.1998 rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 2 
„Jugendfreizeitzentrum Cammin“ gelten nach Beendigung des Verfahrens zur Aufstellung 
dieser Satzung die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 
Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“.

Anzustrebendes Planungsziel ist:
Die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umnutzung bzw. 
Ertüchtigung der bestehenden Unterkunftsgebäude in Ferienhäuser durch den Ein- 
bzw. Anbau von Küchen und Bädern. Dieses Ziel soll durch die Festsetzung eines 
Sondergebietes, das der Erholung dient (Sondergebiet Ferienhäuser) und durch die 
Vorgabe von Baufeldern planerisch vorbereitet werden. 
Die Erschließung wird über die Birkenallee und durch die vorhandene Zufahrt 
gesichert.

Rechtliche Grundlage:
Baugesetzbuch

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine
Anlagen:
Entwurf bestehend aus Planteil und Begründung einschließlich Umweltbericht und 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag  

Lorenz
Bürgermeister
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